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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Schiefling am Worthersee, vom
1.10.2025, Zahl: 852-33/2025, mit der die Gebuhren fir die Entsorgung von Abfallen
und die Umweltberatung ausgeschrieben werden (Abfallgeblhrenverordnung)

Gemal §§ 16 und 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 — FAG 2024, BGBI. |
Nr. 168/2023 zuletzt geandert durch BGBI. | Nr. 128/2024, § 13 der Karntner
Allgemeinen Gemeindeordnung — K-AGO, LGBI. Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung
des Gesetzes LGBI. Nr. 47/2025, sowie §§ 55 ff. der Karntner Abfallwirtschaftsordnung
2004 — K-AWO, LGBI. Nr. 17/2004, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr.
47/2025, in Verbindung mit der Verordnung des Gemeinderates vom 17.12.2009,
Zahl: 1085-852/2009 (Abfuhrordnung), wird verordnet:

§1
Abfallgebiihren

(1) Als Vergutung fur die Entsorgung und Umweltberatung werden Abfallgeblihren
ausgeschrieben.

(2) Die Abfallgebuhren werden geteilt ausgeschrieben. Als Bereitstellung der
Einrichtung zur Entsorgung der Abféalle und der Umweltberatung und fir die
Moglichkeit ihrer Benltzung bzw. Inanspruchnahme einerseits und als
Entsorgungsgeblhr fir die tatsachliche Inanspruchnahme der Einrichtungen
anderseits.

(3) Die jahrliche Bereitstellungsgebuhr betragt im Abhol- und Sonderbereich fur
entsorgten Hausmull:

a) bis 3.6001 Hausmdill 80,00 €
von 3.601 | bis 7.200 | Hausmdll 160,00 €
von 7.201 | bis 10.800 | Hausmdll 240,00 €
von 10.801 | bis 14.400 | Hausmull 320,00 €
von 14.401 | bis 18.000 | Hausmdll 400,00 €
von 18.001 | bis 21.600 | Hausmdll 480,00 €
von 21.601 | bis 25.200 | Hausmdll 560,00 €
von 25.201 | bis 28.800 | Hausmdll 640,00 €
von 28.801 | bis 32.400 | Hausmdll 720,00 €
uber 32.400 | Hausmdll 800,00 €

*Abgabenbetrége inkl. 10% MwsSt.
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(4) Die Benutzungsgeblhr ergibt sich aus der Vervielfachung der aufgestellten
Mullbehalter mit dem je Abfuhrtermin festgesetzten Gebuhrensatz:

a) im Abholbereich:

90 I Sack / 90 | Mdlltonne 4,13 €
110 | Miilltonne 5,05 €
120 | Mdlltonne 5,50 €
240 | Mdlltonne 11,00 €
770 | Container 33,95 €

1.100 | Container 48,32 €

b) im Sonderbereich:
90 | Mullsacke 3,90 €
* Abgabenbetrége inkl. 10 % MwsSt.

§2
Abgabenschuldner

(1) Schuldner der Abfallgebihren sind die Eigentiumer der Grundstuicke, fur welche
Einrichtung und Anlagen zur Entsorgung von Abfallen bereitgestellt werden. Steht
ein Bauwerk auf fremden Grund und Boden, so ist der Eigentimer des Bauwerkes,
im Falle eines Baurechtes der Inhaber des Baurechtes, Schuldner der
Abfallgeblhren. Miteigentimer schulden die Abfallgeblhr zur ungeteilten Hand.

(2) Die Gebuhrenschuld geht im Falle eines Eigentumsibergangs eines
Grundstuckes auf den neuen Eigentiumer Uber. Der neue Eigentumer eines
Grundstickes haftet mit dem Abgabenschuldner zur ungeteilten Hand fiur die
Abfallgeblhren, die fur die Zeit von einem Jahr vor dem Wechsel im Eigentum zur
entrichten waren.

§3
Filligkeit

Die Entsorgungs- und Bereitstellungsgebuhren sind in Form von Vorauszahlungen auf
der Basis der  geplanten Abfuhrtermine gemal  Abfuhrterminplan
(§ 6 Abs. 1, Millabfuhr-Verordnung) des Ifd. Verrechnungsjahres jeweils vierteljahrlich
mit 1.3., 1.6., 1.9., und 1.12. jeden Jahres zu entrichten.

Bei der Vorschreibung des ersten Quartals jeden Jahres ist die Endabrechnung Uber
die Abfuhrleistungen des Vorjahres durchzufihren und in der ersten
Vierteljahresvorschreibung des laufenden Verrechnungsjahres einzurechnen.

Seite 2



§4

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1.1.2026 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnunag tritt die Verordnung des Gemeinderates
der Markgemeinde Schiefling am Worthersee vom 20.12.2023, Zahl: 852-36/2023,

auller Kraft.

Der Burgermeister

Thomas Wuksch
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Hinweis Di eses Dokunent wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck dieses

Dokurent s hat genmé § 20 E- Government-Gesetz di e Beweiskraft
einer offentlichen Urkunde.

Prifinformation

I nformationen zur Prufung der el ektroni schen Signatur finden
Sie unter: https://ww.signaturpruefung.gv. at

Seite 3



		2025-10-03T10:02:53+0200
	Marktgemeinde Schiefling am Wörthersee
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




